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Bearbeitungsgebühren

Aufwände für Probennahmen, werden direkt mit dem jeweiligen Betrieb verrechnet.

Evaluierungspauschale                   117,50 € 

Verwaltungspauschale für M3 und M4 65,90 €                   

Reisezeit pro 1/2 Stunde

Kilometergeld

                    39,50 € 

 dzt. 0,50€/km 

Kosten für private Standards werden nach zeitlichem Aufwand verrechnet. pro 1/2 Stunde 64,50 €                   

Gebühren für zusätzliche Leistungen

Gebühren für Stichproben und kostenpflichtige Zusatzevaluierungen werden analog zu den Evaluierungsgebühren 

für Jahresevaluierungen nach zeitlichem Aufwand verrechnet.

Gültig für GTF-Projekte ab 18.02.2026

Gebühren für Bündler und Verarbeitungsbetriebe

Evaluierungsvorbereitung/Evaluierungsnachbereitung pro 1/2 Stunde                     59,60 € 

Evaluierungsgebühr pro 1/2 Stunde                     64,50 € 

65,90 €                   Verwaltungspauschale für M3 und M4:

Sämtliche angeführten Gebühren sind Nettobeträge und gelten zuzüglich 10% MwSt.!

Aufwände für Probennahmen, werden mit dem jeweiligen Bündler unter Angabe des betroffenen 

landwirtschaftlichen Betriebes bzw. direkt mit dem Verarbeitungsbetrieb verrechnet.

Gebühren für zusätzliche Leistungen

Etikettenprüfung, Rezepturenprüfung, Projektbetreuung, Zertifikatserstellung/-änderungen, 

etc. pro 1/2 Stunde
                    59,60 € 

                    59,60 € 

Bearbeitungsgebühren

Kosten für private Standards werden nach aktueller Pauschale verrechnet.

kostenpflichtige Zusatzevaluierung                   144,50 € 

Gebühren für landwirtschaftliche Projektbetriebe

Erstellung von Bestätigungen, etc. pro 1/2 Stunde


